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Pressemitteilung  
Nr. 45/2012 

BVerwG 5 C 2.11 

16.05.2012 

Ausgleichsleistung zugunsten der Erben eines Wehrmachtrichters weiter zur Pressemitteilung 

Termin 

BVerwG 5 C 2.11 (VG Berlin 4 K 5.10) 16.05.2012 10:00 

1. J., 2. D., 3. W. – RA Dr. Thomas Gertner und Sylvia von Maltzahn, Bad Ems – ./. Land 
Berlin  
 
Die Klägerinnen begehren als Erbeserbinnen ihres Vaters eine Ausgleichsleistung für die auf 
besatzungshoheitlicher Grundlage erfolgte entschädigungslose Enteignung mehrerer Grund-
stücke. Der Vater der Klägerinnen wurde ab dem Jahre 1940 als Heeresrichter eingesetzt, so 
bei dem Gericht der Gruppe XXI und bei dem Gericht im Bereich des Armeeoberkommandos 
Norwegen. Im Jahre 1944 wurde er zum Oberkriegsgerichtsrat d.R. befördert. Der Beförde-
rung ging eine Beurteilung voraus, der zufolge er die absolute Gewähr biete, dass er sich je-
derzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat einsetze. Das beklagte Land lehnte 
den Antrag der Klägerinnen auf Gewährung von Ausgleichsleistungen mit der Begründung 
ab, ihr Vater habe dem nationalsozialistischen System erheblichen Vorschub geleistet. Das 
Verwaltungsgericht gab der hiergegen erhobenen Klage mit der Begründung statt, die Vo-
raussetzungen eines Ausschlusstatbestands nach § 1 Abs. 4 des Ausgleichsleistungsgesetzes 
(AusglLeistG) lägen nicht vor. Über das konkrete Wirken des Vaters der Klägerinnen sei 
nichts bekannt. Für einen Anspruchsausschluss stritten weder der Gedanke des 
Anscheinsbeweises noch eine tatsächliche Vermutung.  
 
Im Revisionsverfahren wird die Frage zu entscheiden sein, ob es mit § 1 Abs. 4 AusglLeistG 
im Einklang steht, den Erben eines Wehrmachtsrichters eine Ausgleichsleistung zu gewähren, 
wenn die konkrete Tätigkeit des Richters nicht aufklärbar ist.  
 
§ 1 Abs. 4 AusglLeistG lautet:  
 
Leistungen nach diesem Gesetz werden nicht gewährt, wenn der nach den Absätzen 1 und 2 
Berechtigte oder derjenige, von dem er seine Rechte ableitet, oder das enteignete Untenehmen 
gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen, in schwerwie-
gender Maße seine Stellung zum eigenen Vorteil oder zum Nachteil anderer missbraucht oder 
dem nationalsozialistischen oder dem kommunistischen System in der sowjetisch besetzten 
Zone oder in der Deutschen Demokratischen Republik erheblichen Vorschub geleistet hat. 
 


